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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1957

Norm

StVO §13 Abs3 III

Rechtssatz

Wenn der Beklagte keinen Einweiser zur Verfügung hatte, hätte er sich so langsam auf die Straße vortasten müssen,

daß er bei Auftauchen eines Hindernisses sofort zum Stehen kommen konnte.

Entscheidungstexte

2 Ob 554/57

Entscheidungstext OGH 27.11.1957 2 Ob 554/57

Veröff: ZVR 1958/74 S 89

2 Ob 259/03g

Entscheidungstext OGH 13.11.2003 2 Ob 259/03g

Beisatz: Steht ein Einweiser nicht zur Verfügung und ist ein "Vortasten" nicht möglich, hat der benachrangte

Verkehrsteilnehmer von seinem beabsichtigten Linksabbiegemanöver abzustehen, nach rechts einzubiegen und

allenfalls einen Umweg in Kauf zu nehmen. (T1)
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